
eines Angriffs eines Strafgefangenen auf das eigene 
Leben erforderlich sind.

2 Die Anwendung von Sicherungsmaßnahmen darf den 
Grad der Gefährlichkeit des Anlasses nicht übersteigen 
und nur so lange andauern, bis der Zweck der Maß
nahme erreicht ist. Die Anwendung von Sicherungsmaß
nahmen ist anzudrohen, sofern nicht die Notwendigkeit 
der Abwendung einer unmittelbaren Gefahr besteht. Ihre 
Anwendung schließt Disziplinarmaßnahmen oder eine 
strafrechtliche Verfolgung nicht aus.

3 Sicherungsmaßnahmen sind:
1. Entzug von lEinrichtungs- oder sonstigen Gegenstän

den, wenn ;zu befürchten ist, daß sie zu Angriffen 
gegen andere Personen oder auf das eigene Leben 
mißbraucht werden können,

2. Absonderung von anderen Strafgefangenen oder 
Unterbringung in Einzelhaft.

4 Die Verfügung zur Anwendung von Sicherungsmaß
nahmen obliegt den Leitern der Strafvollzugseinrichtun
gen oder der Jugendhäuser.
5 Maßnahmen des unmittelbaren Zwanges sind nur zu
lässig, wenn auf andere Weise ein Angriff auf das Leben 
oder Gesundheit oder ein Fluchtversuch nicht verhindert 
oder Widerstand gegen Maßnahmen zur Aufrechterhal
tung der Sicherheit nicht beseitigt werden können.

6 Die Anwendung der Schußwaffe entsprechend der 
Schußwaffengebrauchsbestiimmuag darf nur bei Vorlie-

52


